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Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat 
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Krankmelde- und Entschuldigungsverfahren – Ablauf für Eltern 
 
Meine Tochter/mein Sohn ist krank und kann nicht in die Schule kommen – was 
ist zu tun? 
 

1. Eltern/Erziehungsberechtigte melden 
ihr Kind (*) krank 
- Angabe des Grundes (warum?) 
- Voraussichtliche Dauer (wie 

lange?) 

Wann? 

 am ersten Fehltag 

 vor Beginn des Unterrichts 

Wie? 

 Telefon: 07661-399-0 (ab 7.30h, vor-
her Anrufbeantworter) 

 eMail: zentrale@sbbzint-
steg.kv.bwl.de  

 Fax: 07661-399-200 

Wenn der Schule bis 8.30 Uhr keine Nachricht vorliegt, werden die Eltern von der 
Schule angerufen. 

 
 

2. Eltern/Erziehungsberechtigte ent-
schuldigen ihr Kind schriftlich (be-
reits ab einem Fehltag erforderlich). 

Wie? 

 eMail an Klassenlehrer/in 

 Brief an Klassenlehrer/in 

 Eintrag im Logbuch oder im Kommu-
nikationsheft 

Wann? 

 Wenn das Kind wieder in die Schule 
kommt 

 
Bei längerer Krankheit (ab 10 Tagen) muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden 
(bei Rückkehr in die Schule). 
 
(*) Volljährige Schülerinnen und Schüler melden sich selbständig krank – gleiche 
Vorgehensweise. 
 

Stand: 20.01.2024 
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